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RUNDSCHREIBEN 5-2009 

Energieeinsparverordnung (EnEV 2009 vom 30.04.09) gilt ab 01.10.2009  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) vom 30.04.2009 [1] tritt am 01.10.2009 in 
Kraft. Die nächste Novelle der EnEV ist für 2012 geplant. 
Die Bundesregierung hatte im Sommer 2007 die Eckpunkte für ein Integriertes Energie- und Kli-
maprogramm (IEKP) beschlossen, dass auch eine Änderung der EnEV für 2009 und 2012 vorsah. 
In 2 Schritten sollen die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden um jeweils 30 % 
erhöht werden. 
 
 
1. Die wesentlichen Neuerungen der EnEV 2009 sind:  
   
� die Verschärfung der Anforderungen an die Energieeffizienz beim Primärenergiebedarf um ca. 

30% und beim Transmissionswärmebedarf um ca. 15 %. 

� die Einführung der DIN V 18599 als alternative Nachweismethode für Wohngebäude. 

� die Einführung des Referenzgebäudeverfahrens für Wohngebäude. 

� der bisher nach dem A/V-Verhältnis gestaffelte max. spezifische Transmissionswärmeverlust für 
Wohngebäude wurde um etwa 10 % verschärft und wird jetzt nach Gebäudetypen gestaffelt. 

� Für Nichtwohngebäude gelten mit der EnEV 2009 Höchstwerte der mittleren U-Werte für Bau-
teilgruppen einer Zone. Gegenüber der EnEV 2007 bedeutet das vor allem für große und kom-
pakte Gebäude eine starke Erhöhung der Anforderungen um bis zu 40%. Bisher konnte der 
Höchstwert des spezifischen Transmissionswärmetransferkoeffzienten innerhalb des gesamten 
Gebäudes ausgeglichen werden.  

� die Pflicht zur Prüfung des Einsatzes alternativer Energieversorgungssysteme bei 
Neubauten entfällt und wird jetzt durch das EEWärmeG [2] (siehe unten) sicher-
gestellt. 
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� selbst erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien kann mit dem Energiebedarf verrechnet 
werden. 

� Elektrische Speicherheizsysteme dürfen in Gebäuden mit mehr als 5 Wohneinheiten nicht mehr 
eingebaut werden. Vorhandene elektrische Speicherheizsysteme, die älter als 30 Jahre sind, 
müssen durch andere Heizsysteme ausgetauscht werden. 

� die maximalen U-Werte für Außenbauteile bei Änderungen an bestehenden Gebäuden wurden 
um 20-30 % verschärft.  

� bei Änderungen an bestehenden Gebäuden hat der Unternehmer dem Eigentümer eine Unter-
nehmererklärung über die Einhaltung der Vorschriften der EnEV auszuhändigen. 

� die Bezirksschornsteinfegermeister überprüfen im Rahmen der Feuerstättenschau die Einhal-
tung der Vorschriften für Heizanlagen. 

� die Pflicht zur Nachrüstung der Dämmung der obersten Geschossdecke wird ausgeweitet und 
gilt ab 2012 auch für begehbare Geschossdecken.  

Bezüglich der Energieausweise, die mit der EnEV 2007 eingeführt wurden, gibt es außer einigen 
Klarstellungen keine Änderungen. Vermutlich ist mit dem Inkrafttreten der EnEV 2009 auch mit 
einer Anpassung der Konditionen der KfW-Förderprogramme zu rechnen, da die bisherigen er-
höhten Anforderungen der KfW dann den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen. 

Hinweis: Seit 1.1.2009 gilt auch das »Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG. Mit die-
sem Gesetz werden Eigentümer verpflichtet, beim Neubau erneuerbare Energien zur Wärmeer-
zeugung einzusetzen.  
 
2. Anforderungen 
 
2.1 Zu errichtende Wohngebäude 
Die Hauptanforderung der EnEV 2009 richtet sich wie seit 2002 eingeführt an den zulässigen Pri-
märenergiebedarf der Wärmebereitstellung für Warmwasser, Heizung und nunmehr auch der Küh-
lung. Gegenüber den gültigen Anforderung der EnEV 2007 findet sich für konkret ausgeführte und 
rechnerisch überprüfte Gebäude eine Verschärfung zwischen etwa 27 und bis über 40 % bezogen 
auf den Heizenergiebedarf. Diese breite Spanne kommt dadurch zustande, dass einerseits das 
Verfahren zur Festlegung der Anforderung gewechselt wird, anderseits Gebäude mit elektrischer 
Trinkwassererwärmung die aus der EEWärmeG gewünschte solare Brauchwassererwärmung in 
der Regel nicht ermöglichen und daher zusätzlich mit einem Malus von 10,9 kWh pro m² Gebäu-
denutzfläche und Jahr belegt werden. 
 
Der zulässige Primärenergiebedarf ist zukünftig nicht abhängig vom Hüllflächen-Volumen-
Verhältnis also der Kompaktheit eines Gebäudes, sondern allein von der Qualität des mit normier-
ten Randbedingungen berechneten Referenzgebäudes (Tabelle 1). Damit wird ein Verfahren zur 
Festlegung der Anforderung gewählt, das exakt dem schon 2007 eingeführten Verfahren im Nicht-
wohngebäudesektor entspricht.  
 Der Vorteil besteht darin, dass der bislang genutzte und wenig sinnvolle Zusammenhang zwi-
schen dem Kompaktheitsgrad der Gebäudehülle zum beheizten Volumen (A/V-Verhältnis) zu den 
Anlagenverlusten, den Lüftungswärmeverlusten und auch den internen und solaren Einträgen in 
das Gebäude den zulässigen Primärenergiebedarf nicht mehr bestimmen soll. Selbstverständlich 
gehen auch Nachteile einher: 
Die bislang genannten Abhängigkeiten aus Fensterflächenanteilen der Fassanden sowie des 
architektonischen Entwurfs (A/V-Verhältnis) fließen zukünftig nicht mehr direkt in die Anforderun-
gen ein. Der einzuhaltende mittlere U-Wert der Gebäudehülle wird losgelöst vom für diesen Fall als 
Anforderungsgröße geeigneten A/V-Verhältnis und zukünftig mit fixen Werten für unterschiedliche 
Gebäudetypen festgelegt (Tabelle 2). Vergleicht man diese Werte mit den bisherigen Anforderun-
gen, ergeben sich Verschärfungen zwischen 10 und 25 %, wobei nicht auszuschließen ist, dass 
bei sehr großen Fensterflächenanteilen auch deutlich höhere Verschärfungen eintreten.  
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Bild 1: Anteilige Transmissionswärmeverluste eines Einfamilienwohnhauses mit einem Wärme-
schutz gemäß Tabelle 1. 
 

Die zukünftigen Anforderungen werden zu 14 
cm Dämmschichtdicke führen. Werden Sys-
teme aus expandiertem Polystyrolhart-
schaum an Gebäuden mit Brandschutzanfor-
derungen eingesetzt, müssen ab 10 cm 
Dämmstoffdicke zusätzliche Maßnahmen zur 
Verhinderung eines Brandüberschlags an 
Fenstern und Türen vorgesehen werden. 
Dazu sind Mineralwolle-Streifen um die Fens-
terstürze anzuordnen oder aber umlaufende 
Brandschutzriegel in Höhe der Auflager der 
Geschossdecken. Nähere Einzelheiten sind 
[6] zu entnehmen. Soll dieser Mehraufwand 
vermieden werden, bietet es sich an, eine 
wärmedämmende Hintermauerung zu wäh-

len, um auch bei 10 cm Dicke des WDVS die 
erforderlichen geringen Wärmedurchgangs-
koeffizienten zu erreichen. Die Tabelle 5 zeigt 
beispielhafte Wandaufbauten mit 10 cm di-
cken Wärmedämmverbundsystemen unter-
schiedlicher Wärmeleitfähigkeiten und die 
daraus resultierenden U-Werte. Diese maxi-
malen Aufbauten bieten sich für den Reihen-
haus- und Geschosswohnungsbau unter den 
Bedingungen des Brandschutzes an. Dabei 
muss allerdings beachtet werden, dass ne-
ben dem Wärme- und Brandschutz auch an-
dere Anforderungen wie z.B. der Schall-
schutz eingehalten werden.                             
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Im Sektor der Nichtwohngebäude wird neben der Beheizung vor allem die Raumlufttechnik sowie 
falls vorhanden die Klimatisierung und die elektrische Beleuchtung zu verbessern sein. Inwieweit 
diese Anstrengungen wirksam greifen ist offen, da viele Maßnahmen in gegenseitiger Wechselwir-
kung stehen und vor allem stark nutzungsabhängig sind. Weiterhin stehen im Bereich der elektri-
schen Beleuchtung und Klimatisierung häufig Komfortanforderungen im Vordergrund, die einer 
strengen Einsparstrategie entgegen stehen.    
 
4. Fazit  
Die deutschen Leichtbeton-Produzenten können die Anforderungen an die Außenwände mit einer 
großen Palette möglicher Konstruktionen sowohl im Wohnungs- als auch im Nichtwohnungssektor 
einhalten. Die hochwärmedämmenden Leichtbeton-Produkte für monolithische Außenwände wer-
den weiterhin das Mittel der Wahl darstellen. Weniger wärmedämmende Leichtbeton-Produkte 
ermöglichen bei zusatzgedämmten Mauerwerk die Errichtung kostengünstiger Wandaufbauten mit 
geringen zusätzlichen Dämmstoffstärken. Zweischalige Außenwände können mit effizienten Wär-
medämmungen eine beständige Ausführung gewährleisten.  
 
Mit Spitzenwerten der Wärmedämmung und in Verbindung mit einer hocheffizienten Anlagentech-
nik können über die EnEV 2009 hinaus auch KfW-geforderte Effizienzhäuser 70 und 55 realisiert 
werden. Die von der Bundesregierung und in Europa initiierte Nachhaltigkeitsdiskussion im Ge-
bäudebereich führt zu neuen Bewertungsprozeduren, bei denen der Primärenergiebedarf der Ge-
bäude eine wichtige Führungsgröße darstellt. Daher sind massive Leichtbeton-Gebäude mit robus-
ter und dauerhaft angelegter Wärmedämmung der Gebäudehülle als besonders nachhaltig einzus-
tufen.          
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bundesverband Leichtbeton e.V.  

 
Dieter Heller 
 
 
Anlage:  
Energieeinsparverordnung vom 30.04.2009 
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